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1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und § 101 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) 
beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien über die Bedarfsplanung und in 
diesen insbesondere einheitliche Verhältniszahlen für den allgemeinen bedarfsgerechten 
Versorgungsgrad in der vertragsärztlichen bzw. vertragszahnärztlichen Versorgung. 

2. Eckpunkte der Entscheidung

Neben redaktionellen Änderungen wird mit dem vorliegenden Beschluss die Bedarfsplanungs-
Richtlinie Zahnärzte aufgrund des Gesetzes über die Ausgliederung der Stadt Hanau aus dem 
Main-Kinzig-Kreis und in Bezug auf geänderte Gesetzesverweise aus dem SGB V angepasst. 

2.1 Anpassung des § 311 Absatz 2 SGB V a.F. in § 5 und den Erläuterungen zu den 
Planungsblättern 

Durch das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur 
(Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG) vom 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115) wird § 311 SGB V 
a.F. inhaltsidentisch zu § 400 SGB V a.F. Durch das Gesetz zur digitalen Modernisierung von
Versorgung und Pflege (Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz – DVPMG)
vom 3.6.2021 (BGBl. I S. 1309) wird § 400 SGB V a.F. inhaltsidentisch zum heute aktuellen
§ 402 SGB V.

Mit der Anpassung des § 5 Absatz 6 und des § 5 Absatz 9 der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
Zahnärzte sowie den Erläuterungen zu den Planungsblättern A, B und C (Anlagen 1 bis 3) wird 
die Richtlinie an das aktuell geltende SGB V angepasst. 

2.2 Zur Änderung des § 5 Absatz 7 und 8 

Die bisherige Untergliederung in neue und alte Bundesländer aufgrund der Regelung des § 5 
Absatz 7 Satz 2 der alten Fassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie Zahnärzte ist obsolet 
geworden. Daher wurden die Regelungen in § 5 Absatz 7 entsprechend angepasst. 

§ 5 Absatz 8 wurde lediglich redaktionell geändert.

2.3 Zur Änderung des § 8 und der Anlagen 

Die Änderung des § 8 erfolgt aufgrund der in Bezug genommenen Erläuterungen zu den 
Planungsblättern, die nunmehr in einer gesonderten Anlage 4 geregelt werden. Zudem 
wurden einzelne Überschriften der Anlagen angepasst und dem folgend das 
Anlagenverzeichnis neu gefasst. 

2.4 Zur Änderung der Anlage 6 

Nach § 5 Absatz 7 der Bedarfsplanungs-Richtlinie Zahnärzte wird für den allgemeinen 
bedarfsgerechten Versorgungsgrad in der zahnärztlichen Versorgung für die in der Anlage 6 
der Richtlinie aufgeführten Gebiete eine Verhältniszahl von 1:1.280 festgelegt. Für den 
Bereich der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen wurden in der Anlage 6 die kreisfreien 
Städte Darmstadt, Frankfurt/Main, Offenbach, Wiesbaden und Kassel aufgeführt. 
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Die regionalen Planungsbereiche sollen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Bedarfsplanungs-Richtlinie 
Zahnärzte den kreisfreien Städten, den Landkreisen oder Kreisregionen in der Zuordnung des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung entsprechen. 

Am 11. März 2025 ist das Gesetz über die Ausgliederung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-
Kreis (Hanau-Auskreisungsgesetz) vom 3. März 2025 in Kraft getreten (GVBl. 2025, Nr. 16). 
Nach § 1 des Hanau-Auskreisungsgesetzes erlangt die Stadt Hanau mit Wirkung zum 1. Januar 
2026 Kreisfreiheit. Die Ergänzung der Stadt Hanau in der Anlage 6 vollzieht diese räumliche 
Neugliederung. 

3. Bürokratiekostenermittlung

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

4. Verfahrensablauf

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

19.12.2025 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß 
§ 91 Absatz 5 und § 91 Absatz 5a SGB V

02.02.2026 UA BPL Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen 

19.02.2026 Plenum Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 
der Richtlinie über die Bedarfsplanung in der 
vertragszahnärztlichen Versorgung:  

Kommunale Gebietsreform Hessen und weitere redaktionelle 
Änderungen 

Das gesetzlich vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren ist in der zusammenfassenden 
Dokumentation (Anlage) dokumentiert. 
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5. Fazit

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2026 die Änderungen 
der oben genannten Richtlinie beschlossen. 

Die Patientenvertretung und die Ländervertretung tragen den Beschluss mit. 

Berlin, den 19. Februar 2026 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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Anlage: Zusammenfassende Dokumentation 

1. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens

1.1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Der UA BPL hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2025 den in Kapitel 5.4 aufgeführten 
Organisationen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO Gelegenheit zur Abgabe einer 
Stellungnahme für dieses Beschlussvorhaben erteilt. 

Folgenden Institutionen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

• Bundesärztekammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V),

• Bundeszahnärztekammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V),

• Bundespsychotherapeutenkammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V),

• Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (gemäß § 91
Absatz 5a SGB V).

Der Beschlussentwurf und der Entwurf der tragenden Gründe (vgl. Nummer 2 und 3 dieser 
Anlage) wurden den Stellungnahmeberechtigten am 19. Dezember 2025 übermittelt. Es 
wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von vier Wochen nach 
Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

1.2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens 

Der UA BPL beschloss am 19. Dezember 2025 im schriftlichen Verfahren die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 
19. Dezember 2025 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen bis
zum 16. Januar 2026 gegeben.

1.3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer 

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen, 

- dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre
Stellungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden
können,

- dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme
abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu
geben ist.

1.4 Eingegangene Stellungnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gegeben wurde, aufgelistet und sofern eine solche 
abgegeben wurde, wurde dies unter Angabe des Eingangsdatums vermerkt. 
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Stellungnahmeberechtigte Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 16.01.2026 Verzicht 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationssicherheit (BfDI) 

06.01.2026 Verzicht 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 23.12.2026 Verzicht 

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 15.01.2026 Die BZÄK begrüßt die 
geplanten Aktualisierungen 
der Richtlinie. 

1.5  Mündliche Anhörung und Auswertung der Stellungnahmen 

Da alle zur Anhörung berechtigten Organisationen auf die Teilnahme an einer Anhörung ver-
zichtet haben, wurde zu diesem Verfahren keine Anhörung durchgeführt. 

Nach Auswertung durch den UA BPL am 2. Februar 2026 haben sich aufgrund des 
Stellungnahmeverfahrens keine Änderungen am Beschlussentwurf ergeben.  
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2. Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren
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3. Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren
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4. Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen
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